
□ SCHÜLER/IN / STUDENT/IN / IN AUSBILDUNG  (bei gleichzeitiger Volljährigkeit)

ELTERNMITGLIEDSCHAFT 
bei aktiven Mitgliedern von 3 bis 13 Jahren muss ab 1.01.2024 mindestens 
ein Elternteil/Sorgeberechtigter eine Elternmitgliedschaft im Verein beantragen.

ELTERNMITGLIEDSCHAFT

VOR- UND NACHNAME ELTERNTEIL

GEBURTSDATUM ELTERNTEIL

 

Bauernhofgruppe


